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§ 2 LVAV 2012 Art der Entrichtung
von Verwaltungsabgaben

 LVAV 2012 - Landes-Verwaltungsabgabenverordnung 2012

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 15.02.2019

(1) Die dem Land zu0ießenden Verwaltungsabgaben können sowohl in den Angelegenheiten des selbständigen

Wirkungsbereiches des Landes als auch in den Angelegenheiten der mittelbaren Bundesverwaltung bar oder unbar

entrichtet werden.

Die über Barzahlung und mit Einzahlung mit Erlagschein hinausgehenden zulässigen Entrichtungsarten sind bei der

Behörde, bei der die gebührenp0ichtigen Schriften oder Amtshandlungen anfallen, nach Maßgabe der technisch-

organisatorischen Voraussetzungen zu bestimmen und entsprechend bekannt zu machen.

(2) Die Dienststellenleiter der Landesbehörden haben die vorschriftsmäßige Gebarung bezüglich der

Verwaltungsabgaben unter ihrer dienstrechtlichen Verantwortung zu überwachen.

In Kraft seit 03.07.2012 bis 31.12.9999
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